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RS OGH 1988/9/27 4Ob63/88,
4Ob78/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Norm

BGB §1221

EVHGB Art8 Nr14 Abs1

HGB §371 Abs2

HGB §737 Abs2

KSchG §22 Abs1

Rechtssatz

Unter "Freihandverkauf", "Verkauf aus freier Hand" oder "freihändigem" Verkauf wird nur der nicht in ö9entlicher

Versteigerung, sondern auf Grund freier Übereinkunft zustande kommende Verkauf einer verpfändeten, gepfändeten

oder im Wege des Selbsthilfeverkaufs zu veräußernden beweglichen Sache verstanden. Dem entspricht auch der

Sprachgebrauch des Gesetzgebers.
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